
 
 
 
 
 
 
 

Ordentliche Hauptversammlung 2025 
 

Vergütungssystem für die Aufsichtsratsmitglieder 

 

Gemäß § 113 Abs. 3 AktG beschließt, unter Berücksichtigung der Vorgaben von § 87a Abs. 1 Satz 2 AktG 

die Hauptversammlung mindestens alle vier Jahre, über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder. Der 

letzte Beschluss erfolgte in der Hauptversammlung am 02. Juni 2021. Hat die Hauptversammlung das 

Vergütungssystem nicht beschlossen, so wird spätestens in der darauffolgenden ordentlichen 

Hauptversammlung gemäß § 120a Abs. 3 AktG ein überprüftes Vergütungssystem zum Beschluss 

vorgelegt. 

(a) Vergütungssystem für den Aufsichtsrat gemäß §§ 113 Abs. 3 Satz 1, 87a Abs. 1 Satz 2 AktG 

Zuständig für die Festsetzung der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder ist die Hauptversammlung der 

Aumann AG.  

Die Vergütung des Aufsichtsrats ist seit dem Börsengang der Aumann AG mit Ausnahme der Anpassung 

des Versicherungsschutzes unverändert. Der Aufsichtsrat überprüft in unregelmäßigen Abständen die 

Angemessenheit der Struktur und der Höhe seiner Vergütung. Nach seiner Auffassung ist die bestehende 

Vergütung nach Struktur und Höhe nach wie vor angemessen. 

Die Aufgabe des Aufsichtsrats und seiner Mitglieder liegt darin, den Vorstand bei der Führung der 

Geschäfte der Aumann AG zu überwachen und auch beratend zu begleiten. Diese Tätigkeit unterscheidet 

sich grundlegend von der Tätigkeit der ArbeitnehmerInnen der Aumann AG sowie des Aumann-Konzerns. 

Dem entspricht es, dass bei der Überprüfung der Struktur und der Höhe der Vergütung der 

Aufsichtsratsmitglieder ein sogenannter vertikaler Vergleich mit der Arbeitnehmervergütung nicht in 

Betracht kommt. 

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats sowie seine Stellvertreter tragen eine besondere Verantwortung für die 

erfolgreiche und effiziente Arbeit des Gesamtgremiums. Dem entspricht es, dass mit ihrer 

herausgehobenen Funktion auch ein erheblicher zusätzlicher Organisations- und Verwaltungsaufwand 

verbunden ist. Daher erhalten sie – im Einklang mit G.17 DCGK – eine erhöhte jährliche Vergütung. Die 

Aufsichtsratsmitglieder erhalten ferner Ersatz aller notwendigen Auslagen zuzüglich etwaiger 

Umsatzsteuer. Sitzungsgeld etwa für jede persönliche Teilnahme an einer Präsenzsitzung des Aufsichtsrats 

und ggf. seiner Ausschüsse erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats nicht.  

Die Gesellschaft oder ein mit der Gesellschaft verbundenes Unternehmen können überdies zugunsten der 

Aufsichtsratsmitglieder eine Haftpflichtversicherung abschließen, welche die gesetzliche Haftpflicht aus 

der Aufsichtsratstätigkeit abdeckt.  



 
 
 
 
 
 
 

Wie ausgeführt, handelt es sich bei der Vergütung des Aufsichtsrats um eine reine Festvergütung. Es ist 

also keinerlei variable Vergütung vorgesehen, die vom Erreichen bestimmter Erfolge bzw. Ziele abhängig 

wäre. Dies steht im Einklang mit der Anregung G.18 Satz 1 DCGK, die sich für reine Festvergütungen 

ausspricht. Dieser Struktur entspricht es, dass die Aufsichtsratsvergütung nur bedingt auf die 

Geschäftsstrategie und die langfristige Entwicklung der Gesellschaft ausgerichtet werden kann (vgl. § 113 

Abs. 3 Satz 3 i.V.m. § 87a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AktG). Der Aufsichtsrat ist der Überzeugung, dass die 

Ausgestaltung als reine Festvergütung der neutralen und objektiven Beratungs- und 

Überwachungsfunktion des Aufsichtsrats am besten dient. 

Die Hauptversammlung börsennotierter Gesellschaften hat mindestens alle vier Jahre über die Vergütung 

der Aufsichtsratsmitglieder Beschluss zu fassen bzw. die bestehende Vergütung der 

Aufsichtsratsmitglieder durch Beschluss zu bestätigen. Vor diesem Hintergrund wird der Aufsichtsrat der 

Aumann AG weiterhin in Vorbereitung dieser turnusmäßigen Beschlussfassung spätestens alle vier Jahre 

eine dahingehende Analyse seiner Vergütung vornehmen, um der Hauptversammlung gemeinsam mit 

dem Vorstand einen entsprechenden Beschlussvorschlag zu unterbreiten. Es liegt dabei in der Natur der 

Sache, dass die Mitglieder des Aufsichtsrats in die Ausgestaltung des für sie maßgeblichen 

Vergütungssystems eingebunden sind. Den innewohnenden Interessenkonflikten wirkt aber entgegen, 

dass die Entscheidung über die letztendliche Ausgestaltung des Vergütungssystems kraft Gesetzes der 

Hauptversammlung zugewiesen ist und dieser hierzu ein Beschlussvorschlag sowohl des Aufsichtsrats als 

auch des Vorstands unterbreitet wird. 

(b) Konkrete Vergütung 

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten bis zu einer erneuten Beschlussfassung der Hauptversammlung 

über die Aufsichtsratsvergütung eine jährliche Vergütung von EUR 17.500,00, der stellvertretende 

Aufsichtsratsvorsitzende von EUR 20.000,00 der Vorsitzende von EUR 22.500,00 jeweils zuzüglich etwaiger 

Umsatzsteuer. Die Aufsichtsratsmitglieder erhalten ferner Ersatz der notwendigen Auslagen sowie Ersatz 

der auf die Auslagen zu entrichtenden Umsatzsteuer.  

Die Gesellschaft oder ein mit der Gesellschaft verbundenes Unternehmen schließt für die 

Vorstandsmitglieder eine D&O-Versicherung zu den marktüblichen Bedingungen (einschließlich eines 

angemessenen Selbstbehaltes) mit einer Versicherungssumme bis zu EUR 70.000.000,00 ab, die auch die 

Aufsichtsratsmitglieder als Begünstigte einbezieht; der Versicherungsschutz wird für jedes 

Aufsichtsratsmitglied für die Dauer von zwölf Jahren nach dessen Ausscheiden aufrechterhalten. 
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